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Merkblatt zum Betriebspraktikum von 

Schülerinnen und Schülern 
 

Die nachfolgenden Auszüge aus den "Richtlinien für die Zusammenarbeit 
von Schule und Betrieb im Bereich der allgemein bildenden Schulen" 

(Erlass vom 01. Februar 2005, ABl. 3/05 S. 137 ff.) geben Zielsetzung 
und Organisation des Praktikums, die Datenschutzbestimmungen sowie 

die Regelungen für den Unfallversicherungs- und Haftpflichtschutz wieder: 
 

Ziele 

 
Das Betriebspraktikum als umfassendste Möglichkeit, den Schülerinnen 

und Schülern die Gegebenheiten der Arbeitswelt zugänglich und erfahrbar 
zu machen, richtet sich ausdrücklich nicht nur an diejenigen, die 

unmittelbar vor einer Berufswahl stehen. Die Schülerinnen und Schüler 
sammeln Informationen u.a. über Berufe und Berufsfelder, Arbeitsplätze, 

Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen über Aufbau, Funktion und Ziele 
von Betrieben, deren formelle und informelle Strukturen, die sie in 

Zusammenarbeit mit sachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Betriebe dokumentieren und auswerten. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen, je nach den Möglichkeiten der 
Betriebe, nach Einweisung und unter Betreuung selbst über einen 

geschlossenen Zeitraum hin tätig werden und bei der Arbeit anderer 
mithelfen. 

Auf der Grundlage solcher Erfahrungen können sie Aufschlüsse über die 

eigenen Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie über die 
Anforderungen der im Betrieb ausgeübten Berufe gewinnen. 

Betriebspraktika erlauben darüber hinaus den Schülerinnen und Schülern, 
ihre Vorstellungen von bestimmten, evtl. sogar selbst angestrebten 

Berufen vor dem Hintergrund ihrer Praktikumserfahrungen zu überprüfen 
und sich dadurch bewusster zu entscheiden oder sich neu zu orientieren. 

Insofern leisten Betriebspraktika immer auch einen Beitrag zu einer besser 
vorbereiteten und begründeten Berufswahl. Da die Erfahrungen aus 

einzelnen Betrieben nicht vorschnell auf ganze Branchen oder den Beruf 
selbst übertragen werden sollten, ist diesem Aspekt bei der Auswertung 

besondere Sorgfalt zu widmen. Auf die Zusammenarbeit mit der 
Berufsberatung wird ausdrücklich hingewiesen. 

 
Organisation 

 

Das Betriebspraktikum ist Teil einer kontinuierlichen Bemühung der Schule 
um die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Arbeits- und 

Berufswelt. Leitfach für die Vorbereitung und Auswertung des Praktikums 
ist das Fach Arbeitslehre bzw. das Fach Politik und Wirtschaft. Die 

Verbindung zu anderen Fächern (vor allem Sozialkunde und Erdkunde aus 
dem Lernbereich Gesellschaftslehre) sowie zu übergreifenden 
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Aufgabengebieten (vor allem Gesundheitserziehung, ökologische Bildung, 

informations- und kommunikationstechnische Grundbildung) soll 
angestrebt werden. 

Unterrichtsort ist der jeweilige Betrieb. Die Betriebe sollen so ausgewählt 
werden, dass die angestrebten Unterrichtsziele im Praktikum einlösbar 

sind. Dabei ist es wichtig, für die Schülerinnen und Schüler geeignete 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, damit ihnen nicht nur Hilfs- und 

Wartungsarbeiten offen stehen. Der Betrieb soll vom Wohnort der 
Schülerin bzw. des Schülers in zumutbarer Entfernung liegen, so dass er 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. 
Wenn möglich, sollen sachkundige Betriebsangehörige, Berufsberatung 

der Agentur für Arbeit, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, 

Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, 
Betriebsjugendvertretungen und Betriebsräte und das 

Gewerbeaufsichtsamt in die Vor- und Nachbereitung des Praktikums 
einbezogen werden. 

Betriebspraktika sollen vom 8. Schuljahr an durchgeführt werden. Alle 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sollen an einem Praktikum 

teilnehmen, die Durchführung eines zweiten Praktikums ist möglich. 
Werden für eine Schülergruppe zwei Praktika durchgeführt, so sollen sie 

unterschiedliche Fragestellungen verfolgen und die Praktikumsplätze in 
unterschiedlichen Berufs- bzw. Tätigkeitsfeldern angesiedelt sein. In der 

gymnasialen Oberstufe kann ein Betriebspraktikum in der Regel in der 
Jahrgangsstufe 11 stattfinden. Die Entscheidung über die Jahrgangsstufe, 

in der Praktika durchgeführt werden, trifft die Gesamtkonferenz nach 
Anhörung des Schulelternbeirats und der Schülervertretung. 

Die Praktika können als Klassen-, Gruppen- oder Einzelpraktika 

durchgeführt werden. 
Betriebspraktika dauern in der Regel zwei oder drei Wochen. Bei 

dreiwöchigen Praktika ist etwa in der Mitte des Praktikums ein 
Unterrichtstag in der Schule durchzuführen, an dem der Verlauf des 

Praktikums ausgewertet wird, mögliche Probleme besprochen und die 
erfolgreiche Durchführung der Arbeits- und Beobachtungsaufträge 

überprüft werden können. 

Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres dürfen 

bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich nur mit leichten 
und für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden. 

Betriebspraktika begründen weder ein Ausbildungs- noch ein 
Beschäftigungsverhältnis. Sie dienen Zwecken der Erziehung und des 

Unterrichts. Da Betriebspraktika jedoch einem Ausbildungsverhältnis in 
der Berufsausbildung ähnlich sind, finden die Bestimmungen des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwendung. Das Zahlen 

eines Entgelts an die Schülerinnen und Schüler ist nicht zulässig. 
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Datenschutzrecht 

 
Die Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten durch Schülerinnen 

und Schüler während des Betriebspraktikums in privaten und öffentlichen 
Einrichtungen, insbesondere in der Polizeiverwaltung, in Banken und 

Sparkassen sowie in Krankenhäusern, ist auf das unvermeidbare Maß zu 
beschränken. 

 
Die Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Praktikums über die von 

der Stelle zu bearbeitenden Daten zu belehren. Sie werden mit einer 
schriftlichen Erklärung (siehe Formblatt) zur ausdrücklichen 

Verschwiegenheit verpflichtet. 

Die Lehrerinnen und Lehrer, die das Betriebspraktikum betreuen, weisen 
bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Praktikums auf 

die datenschutzrechtlichen Fragestellungen hin und klären die 
Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer altersgemäßen 

Einsichtsfähigkeit über die Bedeutung der Verschwiegenheit auf. 
 

Zu diesen Erlassregelungen ist anzumerken: 
Für den Fall, dass Schülerinnen und Schülern bei ihrer Praktikumstätigkeit 

eine Verletzung von Datenschutzbestimmungen unterläuft und aufgrund 
eines daraus entstandenen Schadens ein Haftpflichtanspruch Dritter 

geltend gemacht wird, wurde die für Schülerinnen und Schüler im 
Betriebspraktikum abgeschlossene Haftpflichtversicherung in ihrem 

Umfang erweitert: Die für allgemeine Vermögensschäden vereinbarte 
Deckungssumme von 51.129,– Euro wurde auf den Bereich des 

Datenschutzes ausgedehnt (vgl. den nachfolgenden Abschnitt 

"Haftpflichtdeckungsschutz"). 
 

Eingeschlossen ist auch die gesetzliche Haftpflicht für Vermögensschäden, 
soweit personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutzgesetze 

verarbeitet werden und eine Praktikantin/ein Praktikant wegen eines 
Vermögensschadens, der unmittelbar durch eine Verletzung von 

Vorschriften der Datenschutzgesetze verursacht wurde, von einem Dritten 
haftpflichtig gemacht wird. Dies gilt auch für Haftpflichtansprüche auf 

Ersatz von immateriellem Schaden wegen Verletzung eines 
Persönlichkeitsrechts. 

 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche auf Auskunft, 

Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten sowie die hiermit 
zusammenhängenden Verfahrenskosten. Ferner sind nicht versichert 

Bußen, Strafen sowie Kosten solcher Verfahren. Damit entfallen in 

Ermangelung zureichenden Deckungsschutzes Betriebspraktika von 
Schülerinnen und Schülern in gewerblichen und öffentlich-rechtlichen 

Auskunftsdiensten. 
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Die Mitunterzeichnung der umseitigen Verpflichtungserklärung durch die 

gesetzliche Vertreterin/den gesetzlichen Vertreter begründet keine 
Mithaftung der Betreffenden im Fall eines durch die Praktikumstätigkeit 

verursachten Schadens im Bereich des Datenschutzes. 
 

Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler: 
 

Sie sind nach Bundesgesetz (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 b SGB VII) gegen 
Arbeitsunfall versichert. 

 
Haftpflichtdeckungsschutz für Schülerinnen und Schüler: 

 

Alle Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum 
teilnehmen, sind bei der Sparkassen-Versicherung gegen Ansprüche aus 

der gesetzlichen Haftpflicht versichert. Falls Erziehungsberechtigte eine 
private Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, geht diese vor. 

 

Die Versicherungssummen je Versicherungsfall betragen: 

1 100 000,- € bei Personenschäden 

500 000,- € bei Sachschäden 

51 500,- € bei Vermögensschäden allgemeiner Art 

51 500,- € bei Vermögensschäden durch Verletzung des Datenschutzes 

 
Der Versicherungsschutz umfasst in Abänderung der allgemeinen 

Versicherungsbedingungen insbesondere auch Ansprüche wegen der 
Beschädigung von Gegenständen und Einrichtungen eines Betriebes, die 

oben bereits angesprochenen Ansprüche aus Vermögensschäden durch 
Verletzung des Datenschutzes sowie gegenseitige Ansprüche der 

Schülerinnen und Schüler, auch wenn es sich um Geschwister handelt. 
 

Für den Ersatz von Schäden, die Schülerinnen und Schüler nicht im 

Zusammenhang mit den ihnen übertragenen Tätigkeiten, sondern nur bei 
Gelegenheit des Betriebspraktikums verursachen (z. B. mutwillige 

Beschädigungen), gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen Grundsätze, 
insbesondere also § 828 Abs.2 BGB. Danach haftet eine Minderjährige 

bzw. ein Minderjähriger, die/der das 7. Jahr, aber nicht das 18. 
Lebensjahr vollendet hat, für Schäden, die sie/er einem anderen zufügt, 

wenn sie/er bei der Begehung der schädigenden Handlung die zur 
Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte. Die 

Haftpflicht deckt nicht Schäden, die an Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen entstehen, die von Schülerinnen und Schülern in 

Betrieb genommen werden. 


